
Zu fordern ist: 
■ Die ausreichende Abbildung aller 

Kosten (dazu gehört insbeson-
dere die ärztliche Aus- und Wei-
terbildung) in den DRG‘s mit 
automatischer Anpassung von 
Tarifveränderungen und allgemei-
ner Preisentwicklung (zum Bei-
spiel Energiekosten).

■ Zusätzliche Finanzierung von Leis-
tungszuwächsen infolge Morbidi-
tät sowie Mehraufwand des medi-
zinischen Fortschritts.

■ Der staatliche Sicherstellungsauf-
trag ist nicht aufzugeben, die 
Krankenhausplanung und Inves-
titionsfinanzierung muss in der 
Verantwortung der Länder blei-
ben. Denn zu den Kernaufgaben 
eines modernen Sozialstaates 
zählt der Aufbau und Erhalt einer 
leistungsfähigen Krankenhaus-
struktur. Den Bürgerinnen und 
Bürgern sollen in alle Landestei-
len zeitgemäße, medizinisch hoch-
wertige Einrichtungen in zumut-
barer Entfernung zur Verfügung 
stehen. Die Kompetenz für die 
Krankenhausplanung liegt aus 
guten Gründen bei den Ländern. 
Nur der Staat garantiert Unpar-
teilichkeit und Objektivität. Er ist 
dem Gemeinwohl verpflichtet 
und verfolgt keine anderweitigen 
Ziele. Eine ausreichende Kranken-
hausversorgung ist eine öffentli-
che Aufgabe. Sie folgt aus der 
Verantwortung des Staates für 
die Daseinsvorsorge, die im Sozi-
alstaatsprinzip des Grundgeset-
zes verankert ist.

■ Die vom BMG angestrebte Ein-
schränkung des Kontrahierungs-
zwangs auf bestimmte Leistungs-
komplexe durch Einzelverträge 
führt zu einem reinen Preiswett-
bewerb und ist deshalb abzuleh-
nen. Freigabe der Preise nach 
unten (Rabattierung) durch Ein-
zelverträge stärkt die Marktmacht 
der Kassen, würde aber eine Ver-
schlechterung der Versorgungs- 
und Behandlungsqualität zur Folge 
haben und für die Patienten 
erhebliche Einschränkungen des 
Grundsatzes der freien Kranken-
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hauswahl bedeuten. Darüber 
hinaus gefährdet sie aus ökono-
mischer Sicht erheblich die Auf-
rechterhaltung der Notfallversor-
gung durch ein Kranken haus 
ohne Erbringung elektiver Leis-
tungen.

■ Zur nachhaltigen wirtschaftlichen 
Sicherung  der Krankenhäuser ist 
die Investitionsförderung nach  
§ 9 Absatz 5 KHG so zu gestal-
ten, dass sie die notwendigen 
Investitionskosten der Kranken-
häuser trägt.

■ Der 111. Deutsche Ärztetag hat 
erneut die Durchführung einer 
entsprechenden zeitnahen Aus-
wertung für die schrittweise Ein-
führung eines Bundesbasisfall-
wertes gefordert. Eine gemäß 
Krankenhausfinanzierungsgesetz 
vorgesehene Begleitforschung 
steht noch aus.

 
Die auf Bundesebene versuchte Neu-
regelung der Krankenhausfinanzie-
rung mit Einengung der Kompetenz 
der Länder und Stärkung der Posi-
tion der Krankenkassen durch Ein-
führung eines monistischen Systems, 
mehr Wettbewerb zwischen den 
Krankenhäusern durch Einzelverträge 
mit den Krankenkassen und Einfüh-
rung eines Bundesbasisfallwertes 
ohne eingehende Datenauswertung 
der vorgesehenen Begleitforschung 
löst keines dieser Probleme. Solange 
das BMG diesen Erfordernissen nicht 
Rechnung trägt, ist ein Aktionsbünd-
nis „Rettung der Krankenhäuser“ 
erforderlich. Eine Großdemonstra-
tion des Aktionsbündnisses fin-
det am 25. September 2008 in 
Berlin statt. Sie sollte von jedem 
Arzt unterstützt werden, um die 
befürchteten Einbrüche in der Kran-
kenhausversorgung unserer Patien-
ten zu verhindern!

Dr. med. Eberhard Huschke
Vorsitzender des Ausschusses Krankenhaus 

der Sächsischen Landesärztekammer

Vergütung von 
Abschlussgesprächen

In dem im „Ärzteblatt Sachsen, Heft  
8/2008, veröffentlichten Artikel über 
das Abschlussgespräch für Rettungs-
assistenten schreibt der Ausschuss-
vorsitzende Notfall- und Katastro-
phenmedizin, „zu kritisieren ist ledig-
lich, dass es noch immer nicht vorge-
sehen ist, die verantwortliche Tätig-
keit der Prüfer zu vergüten“.

Das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales weist darauf hin, dass für 
die Abnahme des Abschlussgesprä-
ches im Rahmen der praktischen 
Tätigkeit der Rettungsassistenten 
eine Vergütung in Höhe von 12,00 € 
je Prüfling gewährt werden kann. 
Anfallende Fahrtkosten können auf 
der Grundlage des Sächsischen Rei-
sekostengesetzes erstattet werden. 
Voraussetzung für die Gewährung 
der Vergütung ist, dass die Abnahme 
des Abschlussgespräches im Rahmen 
einer Nebentätigkeit erfolgt. Die Ver-
gütung ist bei der Landesdirektion zu 
beantragen, die den Notarzt für die 
Abnahme des Abschlussgesprächs 
beauftragt hat.

Jürgen Hommel
Referatsleiter
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